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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie viele Lehramtsstudienplätze seit dem Wintersemester 2017/2018 an den 
Hochschulen in Baden-Württemberg zu Verfügung standen bzw. stehen (bitte 
aufgeschlüsselt nach Semester, Hochschule und unterschiedlichen Lehramts-
studiengängen);

2.  wie viele Personen seit dem Wintersemester 2017/2018 bis heute an einer 
Hochschule in Baden-Württemberg einen Lehramtsstudiengang begonnen ha-
ben (bitte aufgeschlüsselt nach Semester, Hochschule, unterschiedlichen Lehr-
amtsstudiengängen und Geschlecht);

3.  wie viele Studienplätze seit dem Wintersemester 2017/2018 bis heute nicht 
besetzt werden konnten bzw. nicht besetzt sind (bitte aufgeschlüsselt nach Se-
mester, Hochschule, unterschiedlichen Lehramtsstudiengängen und unter Nen-
nung der Gründe der Nichtbesetzung);

4.  wie viele Personen seit Januar 2017 jährlich als Referendarin oder Referendar 
den Vorbereitungsdienst im Lehramt begonnen haben (aufgelistet nach Lehr-
befähigung, Seminarstandort und Geschlecht);

5.  wie viele Lehramtsstudierende seit Januar 2017 bis heute jährlich nach ihrem 
Studium den Vorbereitungsdienst nicht angetreten haben, insbesondere unter 
Darstellung, welche Ursachen der Entscheidung zugrunde lagen (bitte aufge-
schlüsselt nach Jahr);
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 6.  wie viele Studierende des Lehramts in den vergangenen Jahren seit 2017 bis 
heute nach ihrem Studium zur Absolvierung des Vorbereitungsdiensts in an-
dere Bundesländer abgewandert sind (bitte aufgeschlüsselt nach Jahr);

 7.  wie viele Referendarinnen und Referendare ihren Vorbereitungsdienst in den 
vergangenen Schuljahren seit 2017/2018 bis heute jährlich abgebrochen ha-
ben (bitte aufgeschlüsselt nach Schuljahr, Schulart, Seminarstandort, Land-
kreis und Geschlecht);

 8.  wie viele Referendarinnen und Referendare in den vergangenen Schuljahren 
seit 2017/2018 bis heute nach ihrem erfolgreich absolvierten Vorbereitungs-
dienst in andere Bundesländer abgewandert sind (bitte aufgeschlüsselt nach 
Schuljahr);

 9.  wie viele Referendarinnen und Referendare nach ihrer erfolgreich abgeschlos-
senen Ausbildung tatsächlich im Schuldienst des Landes Baden-Württemberg 
arbeiten;

10.  wie viele Referendarinnen und Referendare in den Schuljahren seit 2017/2018 
bis heute jeweils über die Sommerferien entlassen wurden bzw. werden (bitte 
aufgeschlüsselt nach Schuljahr und Schulart);

11.  wie sie die Entlassung der Referendarinnen und Referendare über die Som-
merferien begründet;

12.  wie viel Geld die Beendigung der Praxis der Entlassung von Referendarinnen 
und Referendaren im Vorbereitungsdienst des Lehramts über die Sommerfe-
rien das Land voraussichtlich pro Schuljahr kosten würde;

13.		ob	 sie	 plant,	 die	 notwendigen	 finanziellen	 Mittel	 im	 kommenden	 Haushalt	
bereitzustellen, um die Praxis der Entlassung von Referendarinnen und Refe-
rendaren über die Sommerferien zeitnah zu beenden;

14.  zu welcher Einschätzung sie kommt, in welchem Ausmaß Referendarinnen 
und Referendare, insbesondere diejenigen, die mit einem vollen Deputat in 
den Schuldienst einsteigen, in der Zeit der Arbeitslosigkeit während der Som-
merferien trotzdem Unterricht vorbereiten müssen;

15.  wie viel Zeit die Vorbereitung des Unterrichts bei vollem Deputat für die Re-
ferendarinnen und Referendare in Anspruch nimmt.

21.7.2022

Dr. Fulst-Blei, Born, Steinhülb-Joos, Dr. Kliche-Behnke, Rolland SPD

B e g r ü n d u n g

Die Schulen in Baden-Württemberg leiden unter einem massiven Lehrkräfteman-
gel. Dennoch werden Jahr für Jahr befristet beschäftige Lehrkräfte sowie Refe-
rendarinnen und Referendare über die Sommerferien in die Arbeitslosigkeit ent-
lassen. Vor dem Hintergrund mangelnder Unterrichtsversorgung und hoher Be-
lastung der Lehrkräfte, ist es eine wichtige politische Aufgabe, die Rahmenbedin-
gungen sowohl während des Studiums als auch im Schuldienst zu verbessern und 
die Attraktivität des Berufs der Lehrkraft zu steigern. Dabei ist es notwendig, ins-
besondere junge Bewerberinnen und Bewerber zu überzeugen und ihnen den Weg 
in die Lehrtätigkeit zu ebnen. Die Praxis der Entlassung von Referendarinnen und 
Referendaren im Vorbereitungsdienst des Lehramts über die Sommerferien ist 
diesem	Anspruch	gegenläufig.	Vielmehr	suggeriert	diese	Praxis	mangelnde	Wert-
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schätzung. Noch dazu werden die Referendarinnen und Referendare im Herbst für 
die Unterrichtsversorgung gebraucht und müssen bereits vor Beginn des Schul-
jahres ihren Unterricht vorbereiten. Dieser Antrag soll daher erfragen, wie sich 
die Situation der Referendarinnen und Referendare im Vorbereitungsdienst ge-
staltet und wie sich die Pläne der Landesregierung darstellen, die Praxis der Ent-
lassung der Referendarinnen und Referendare über die Sommerferien zu beenden.

S t e l l u n g n a h m e

Mit	Schreiben	vom	23.	August	2022	Nr.	21-/0141-8/18	nimmt	das	Ministerium	
für	Kultus,	Jugend	und	Sport	im	Einvernehmen	mit	dem	Ministerium	für	Wissen-
schaft, Forschung und Kunst zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie viele Lehramtsstudienplätze seit dem Wintersemester 2017/2018 an den 
Hochschulen in Baden-Württemberg zu Verfügung standen bzw. stehen (bitte 
aufgeschlüsselt nach Semester, Hochschule und unterschiedlichen Lehramts-
studiengängen);

2.  wie viele Personen seit dem Wintersemester 2017/2018 bis heute an einer 
Hochschule in Baden-Württemberg einen Lehramtsstudiengang begonnen ha-
ben (bitte aufgeschlüsselt nach Semester, Hochschule, unterschiedlichen Lehr-
amtsstudiengängen und Geschlecht);

3.  wie viele Studienplätze seit dem Wintersemester 2017/2018 bis heute nicht be-
setzt werden konnten bzw. nicht besetzt sind (bitte aufgeschlüsselt nach Semes-
ter, Hochschule, unterschiedlichen Lehramtsstudiengängen und unter Nennung 
der Gründe der Nichtbesetzung);

Die Fragen 1 bis 3 werden wegen des Sachzusammenhangs zusammen beantwortet.

Die Entwicklung der Studienanfängerplätze (Zulassungszahl) und der Zahl der Stu-
dienanfängerinnen und Studienanfänger (Studierende 1. Fachsemester, 1. FS) im 
Bachelorstudiengang Lehramt Grundschule an den Pädagogischen Hochschulen ist 
in Tabelle 1 dargestellt. Im Beobachtungszeitraum überstieg die Zahl der Immatri-
kulationen die Zahl der Studienanfängerplätze an allen Hochschulen (sog. Überlast).
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Die Entwicklung der Studienanfängerplätze (Zulassungszahl) und der Zahl der 
Studienanfängerinnen und Studienanfänger (Studierende 1. FS) im Bachelor-
studiengang Lehramt Sekundarstufe I an den Pädagogischen Hochschulen ist in 
Tabelle 2 dargestellt. Im Studienjahr 2020/2021 konnten an der Pädagogischen 
Hochschule Weingarten nicht alle Studienanfängerplätze besetzt werden. Dass 
Studienanfängerplätze nicht besetzt wurden, ist darauf zurückzuführen, dass die 
Zahl der Bewerbungen die verfügbaren Studienanfängerplätze unterschreitet oder 
dass sich Bewerberinnen und Bewerber bei mehreren Zulassungsangeboten für 
eine andere Hochschule entscheiden.

In Tabelle 3 ist die Entwicklung der Studienanfängerplätze (Zulassungszahl) und 
der Zahl der Studienanfängerinnen und Studienanfänger (Studierende 1. FS) im 
Bachelorstudiengang Lehramt Sonderpädagogik an den Pädagogischen Hoch-
schulen dargestellt. Im Beobachtungszeitraum überstieg die Zahl der Immatriku-
lationen die Zahl der Studienanfängerplätze an allen Hochschulen.

Studiengänge im Lehramt Gymnasium unterliegen zumeist keiner Zulassungs-
beschränkung, weswegen eine Bestandsaufnahme verfügbarer Studienanfän-
gerplätze nicht möglich ist. Zulassungsbeschränkungen bestehen insbesondere in 
stark nachgefragten Fächern wie etwa Deutsch, Englisch, Geschichte oder Politik-
wissenschaft. Zudem sind die Studierenden in polyvalenten Bachelorstudiengän-
gen von zwei der größeren Universitäten im Bereich der Lehrerbildung (Freiburg 
und Heidelberg) in der amtlichen Statistik nicht eindeutig den Lehramtsstudien-
gängen zuzuordnen. Hier erfolgt eine Entscheidung für den Lehramtsbezug erst 
mit	der	Einschreibung	in	den	entsprechenden	Masterstudiengang	(Master	of	Edu-
cation). In Tabelle 4 ist daher die Entwicklung der Zahl der Studienanfängerinnen 
und	Studienanfänger	im	Masterstudiengang	(Master	of	Education)	Lehramt	Gym-
nasium	seit	dem	Studienjahr	2018	dargestellt.	Die	lehramtsbezogenen	Masterstu-
diengänge wurden an den Universitäten zum Wintersemester 2018/2019 und an 



5

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 2971

den	Kunst-	und	Musikhochschulen	zum	Wintersemester	2019/2020	eingerichtet,	
sodass die Zahlen aufwachsen – bei parallel auslaufenden Staatsexamensstudien-
gängen. Aussagen über nicht besetzte Studienanfängerplätze sind vor dem be-
schriebenen Hintergrund nicht möglich.

In den Tabellen 1 bis 4 wurde vor dem Hintergrund des Grundsatzes der sta-
tistischen	Geheimhaltung	bewusst	 auf	die	Differenzierung	nach	Geschlecht	ver-
zichtet. Unter den Studierenden im 1. Fachsemester im Studiengang Lehramt 
Grundschule	beträgt	der	Frauenanteil	im	Mittel	circa	87	Prozent.	Unter	den	Stu-
dierenden im 1. Fachsemester im Studiengang Lehramt Sekundarstufe I beträgt 
der	Frauenanteil	im	Mittel	circa	62	Prozent.	Unter	den	Studierenden	im	1.	Fach-
semester im Studiengang Lehramt Sonderpädagogik beträgt der Frauenanteil im 
Mittel	circa	86	Prozent.	Unter	den	Studierenden	im	1.	Fachsemester	 im	Master-
studiengang	(Master	of	Education)	Lehramt	Gymnasium	beträgt	der	Frauenanteil	
im	Mittel	circa	66	Prozent.

4.  wie viele Personen seit Januar 2017 jährlich als Referendarin oder Referendar 
den Vorbereitungsdienst im Lehramt begonnen haben (aufgelistet nach Lehr-
befähigung, Seminarstandort und Geschlecht);

Die Bewerbung für den Vorbereitungsdienst erfolgt auf elektronischem Wege 
über das „VD-Online-Bewerbungsverfahren“. Aus dessen jährlicher Endstatistik 
wurden die Zahlen für die nachfolgenden Tabellen bereitgestellt, die die Anzahl 
der angehenden Lehrkräfte aufzeigt, die seit Januar 2017 jährlich den Vorberei-
tungsdienst aufgenommen haben.
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5.  wie viele Lehramtsstudierende seit Januar 2017 bis heute jährlich nach ihrem 
Studium den Vorbereitungsdienst nicht angetreten haben, insbesondere unter 
Darstellung, welche Ursachen der Entscheidung zugrunde lagen (bitte aufge-
schlüsselt nach Jahr);

6.  wie viele Studierende des Lehramts in den vergangenen Jahren seit 2017 bis 
heute nach ihrem Studium zur Absolvierung des Vorbereitungsdiensts in andere 
Bundesländer abgewandert sind (bitte aufgeschlüsselt nach Jahr);

8.  wie viele Referendarinnen und Referendare in den vergangenen Schuljahren 
seit 2017/2018 bis heute nach ihrem erfolgreich absolvierten Vorbereitungs-
dienst in andere Bundesländer abgewandert sind (bitte aufgeschlüsselt nach 
Schuljahr);

Die Fragen 5, 6 und 8 werden wegen des Sachzusammenhangs zusammen be-
antwortet.

Ob und wenn ja, wo die weitere Ausbildung fortgesetzt bzw. der Beruf aus-
geübt wird, ist eine Frage der individuellen Lebensplanung der angehenden 
Lehrkräfte. Daten hierzu werden nicht erhoben; dem Kultusministerium liegen 
dement sprechend keine Angaben vor. 
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7.  wie viele Referendarinnen und Referendare ihren Vorbereitungsdienst in den 
vergangenen Schuljahren seit 2017/2018 bis heute jährlich abgebrochen haben 
(bitte aufgeschlüsselt nach Schuljahr, Schulart, Seminarstandort, Landkreis 
und Geschlecht);

Diese Zahlen werden nicht erhoben, da zum einen die personalführenden Be-
hörden, die Regierungspräsidien, diese nicht erfassen, zum anderen weil in vielen 
Fällen des Abbruchs (z. B. wegen Krankheit) die Entlassung aus dem Vorberei-
tungsdienst mit Wiedereinstellungszusage erfolgt, also kein endgültiger Abbruch 
vorliegt. 

9.  wie viele Referendarinnen und Referendare nach ihrer erfolgreich abgeschlos-
senen Ausbildung tatsächlich im Schuldienst des Landes Baden-Württemberg 
arbeiten;

Eine Gesamtzahl der derzeit in Baden-Württemberg tätigen Referendarinnen und 
Referendare, die nach ihrer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung im Schul-
dienst des Landes arbeiten, lässt sich nicht erheben. Für das Einstellungsjahr 2021 
lässt sich aber sagen, dass insgesamt 3 657 Bewerberinnen und Bewerber mit  
einem baden-württembergischen Vorbereitungsdienstabschluss eingestellt wur-
den. 3 037 Bewerberinnen und Bewerber davon wurden unmittelbar, nachdem 
sie im Sommer 2021 ihren Vorbereitungsdienst in Baden-Württemberg absolviert 
haben, eingestellt.

10.  wie viele Referendarinnen und Referendare in den Schuljahren seit 2017/2018 
bis heute jeweils über die Sommerferien entlassen wurden bzw. werden (bitte 
aufgeschlüsselt nach Schuljahr und Schulart);

11.  wie sie die Entlassung der Referendarinnen und Referendare über die Som-
merferien begründet;

12.  wie viel Geld die Beendigung der Praxis der Entlassung von Referendarinnen 
und Referendaren im Vorbereitungsdienst des Lehramts über die Sommerfe-
rien das Land voraussichtlich pro Schuljahr kosten würde;

13.		ob	sie	plant,	die	notwendigen	finanziellen	Mittel	im	kommenden	Haushalt	be-
reitzustellen, um die Praxis der Entlassung von Referendarinnen und Referen-
daren über die Sommerferien zeitnah zu beenden;

Die Fragen 10 bis 13 werden wegen des Sachzusammenhangs zusammen beant-
wortet.

Referendarinnen und Referendare bzw. Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsan-
wärter werden nicht über die Sommerferien entlassen. Wesensmerkmal des Vor-
bereitungsdienstes ist es, dass dieser mit dem Bestehen der Zweiten Staatsprüfung 
endet. Zugleich endet das Beamtenverhältnis auf Widerruf und damit alle Rechts-
beziehungen zum Land Baden-Württemberg. Für Referendarinnen und Referen-
dare bzw. Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter ist dies zum Ende des 
jeweiligen Schuljahres der Fall. Die Einstellung als Lehrkraft und damit in der 
Regel auch die Berufung in ein Beamtenverhältnis auf Probe erfolgt zu dem Zeit-
punkt, zu dem der tatsächliche Bedarf entsteht – bei Lehrkräften also mit Beginn 
des Unterrichts im neuen Schuljahr. Allein die zeitliche Nähe des Endes des Vor-
bereitungsdienstes zu den Sommerferien löst keinen Anspruch auf unmittelbare 
Übernahme	als	Lehrkraft	aus.	Auch	in	anderen	Bereichen	des	öffentlichen	Diens-
tes, z. B. in der Justiz wird so verfahren.

Eine Verlängerung des Vorbereitungsdienstes bis zum Tag vor dem Einstellungs-
termin	wäre	mit	 theoretischen	Mehrkosten	von	rund	10,2	Mio.	Euro	verbunden.	
Eine solche Verlängerung wäre allerdings bereits deshalb in der Praxis proble-
matisch,	weil	 sich	die	Schülerinnen	und	Schüler	 in	den	Sommerferien	befinden	
und eine sinnvolle Ausbildung in diesem Zeitraum deshalb nicht möglich ist. Das 
Ausbildungsverhältnis würde verlängert, obwohl die Ausbildung abgeschlossen 
ist. Im Übrigen würden auch Personen, die nicht in den Schuldienst übernommen 
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werden, aufgrund der Verlängerung des Vorbereitungsdienstes ohne Gegenleis-
tung während der Sommerferien besoldet. 

Weiterhin spricht die Lehrkräftemobilität innerhalb Deutschlands, zu der die Kul-
tusministerkonferenz	 (KMK)	 die	 Länder	 verpflichtet,	 gegen	 eine	 Verlängerung	
des Vorbereitungsdienstes. Wechsel in den Schuldienst eines Landes, in welchem 
das Schuljahr turnusmäßig früher als in Baden-Württemberg beginnt, wären bei 
einer Verlängerung des Vorbereitungsdienstes deutlich erschwert oder sogar aus-
geschlossen.

Aus den oben genannten Gründen ist nicht beabsichtigt, vom bisherigen Ver-
fahren (Beendigung des Vorbereitungsdienstes mit dem Bestehen der Zweiten 
Staatsprüfung zum jeweiligen Schuljahresende und Neustellung der Lehramtsbe-
werberinnen und Lehramtsbewerber zum Unterrichtsbeginn) abzuweichen. 

14.  zu welcher Einschätzung sie kommt, in welchem Ausmaß Referendarinnen und 
Referendare, insbesondere diejenigen, die mit einem vollen Deputat in den 
Schuldienst einsteigen, in der Zeit der Arbeitslosigkeit während der Sommer-
ferien trotzdem Unterricht vorbereiten müssen;

15.  wie viel Zeit die Vorbereitung des Unterrichts bei vollem Deputat für die Refe-
rendarinnen und Referendare in Anspruch nimmt.

Die Fragen 14 und 15 werden wegen des Sachzusammenhangs zusammen be-
antwortet.

Bei den Lehramtsbewerberinnen und Lehramtsbewerbern wird das Beamtenver-
hältnis auf Probe bzw. ein unbefristetes Arbeitsverhältnis erst zum Zeitpunkt der 
Einstellung, d. h. zum Unterrichtsbeginn, begründet. Dementsprechend entstehen 
die	Pflichten	aus	dem	Beamten-	bzw.	Arbeitsverhältnis	auch	erst	zu	diesem	Zeit-
punkt. 

Bei der Arbeitszeit der Lehrkräfte gilt die Besonderheit, dass nur das Unterrichts-
stundendeputat zeitlich genau festgelegt ist. Die übrigen Tätigkeiten, die von den 
Lehrkräften erbracht werden müssen, wie beispielsweise Vor- und Nachbereitung 
des Unterrichts, Korrekturen, Teilnahme an Konferenzen oder Gespräche mit El-
tern sind zeitlich nicht festgelegt. Demgemäß führt das Bundesverwaltungsgericht 
in ständiger Rechtsprechung auch aus: „Die durch die Regelstundenmaße erfol-
gende	 Pflichtstundenregelung	 ist	 in	 die	 allgemeine	 beamtenrechtliche	Regelung	
der Arbeitszeit der Lehrer als konkret messbare Größe eingebettet, während die 
Arbeitszeit der Lehrer im Übrigen entsprechend deren pädagogischer Aufgabe 
wegen der erforderlichen Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, der Korrek-
turarbeiten, der Teilnahme an Schulkonferenzen, Besprechungen mit Eltern und 
dergleichen nicht im Einzelnen in messbarer und überprüfbarer Form bestimmt, 
sondern nur grob pauschalierend geschätzt werden kann. Dieser Aufgabenbereich 
neben dem Unterricht ist umso weniger zeitlich exakt messbar, als die dafür auf-
zuwendende Zeit auch nach Schülerzahl, Schulfächern und individuell nach Fä-
higkeiten	und	Erfahrung	des	einzelnen	Lehrers	differiert.“

Schopper
Ministerin	für	Kultus,
Jugend und Sport
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